
ge er sich, wie üblich, an F. Ludwig wenden. Die Ablegung des Glückwunsches (an Hz.
August) sollte nun keine weitere Verzögerung leiden. — Werder möge nach der Verbesse-
rung eines Teils („Die hellischen Plagen“) der Anderen Woche (Saluste-Übersetzung von
Tobias Hübner. FG 26) diesen Abschnitt übersenden und sich auf den nächsten Teil gefaßt
machen.

Q HM Köthen: V S 544, Bl. 403r. Eigenh. Antwortkonzept F. Ludwigs auf einer leeren
Seite von 390126A.

A Fehlt.

Dem Viellgekörnten wirdt der Esell abschickung1 zwart hiermitt abgefertigeta,
doch das sie wieder möge dieses orts einkommen, und nicht von handen gebracht
werden.

Was die auffgetragene reise anlangett, solteb sich der Bequeme bey dem Elte-
sten2 wiec herkommens der Unkosten wegen, was er darzu zud halten3 vermeinet
angeben, die gleichwoll auch so gar groß, weill der weg nicht weitt, vnd er sonder
zweiffell als ein abgesandtere wird ausgelöset werden, [nicht] sein können, vnd
do er ein weiniges zuf tranckgeldt ansonsten vorlegte, wird es ihme nicht unbil-
lich wieder erstattett: Sonsten were es woll zeitt das diese gluckwuntschung4 nun
einsten und baldt geschehe, ehe etwa was weiters hienein komme. Wan der Viel-
gekörnte die Hellische Plagen5 durchsehen, wolle er sie wieder uberschicken,
und darauff der Handwerkkünste5 gewertig sein. Hiemitt verbleibet

des Vielgekörnten gantzwilliger
der Nehrende

Cöthen 26. Jenners 1639

T a Gebessert aus abgeschickett — b Eingefügt für <mus> — c wie herkommens am Rand
ergänzt. — d Eingefügt. — e Folgt <sich> — f Bis ansonsten am Rand ergänzt.

K 1 Auf Vermittlung Diederichs v. dem Werder (FG 31. Der Vielgekörnte) sendet F.
Ludwig (Der Nährende) beiliegend sein eigenes Exemplar der satirischen Tierfabel Dies-
kau: Legation (1638), über Werder an Cuno Ordomar v. Bodenhausen (FG 69. Der Be-
queme), der sich das Buch zur Lektüre erbeten hatte. S. 390126A.

2 Da hier von dem Ältesten die Rede ist und nicht vom Senior des anhaltinischen Für-
stenhauses — damals F. August v. Anhalt-Plötzkau (FG 46) —, kann hier nur F. Ludwig
als Ältester der Akademie gemeint sein. Vgl. auch 310411 (K 9) u. I (S. 393). Ludwig
schreibt im Stil des Gesellschaftsbriefs, kann darin aber auch informell eine Regierungsan-
gelegenheit wie diese Gesandtschaft (s. Anm. 4) bezeichnen, ohne damit einen spezifischen
FG-Bezug anzudeuten. Der Nährende will hier nur sagen, daß der Bequeme sich mit sei-
ner Spesenforderung direkt an ihn wenden könne und solle.

3 Hier aufgrund der engen Berührung mit haben (vgl. DW IV.2, 287 u. 295) etwa im
Sinne von erhalten, brauchen, annehmen. Stieler, 739: „[.|.|.] Halten etiam est lustentare,
habere, se gerere, it. stare, consistere. Einen im Eßen/ Trinken und Kleidung halten/
de victu & amictu alicui prospicere. Einen frey halten/ sumtus suppeditare alicui“
usw.

4 Bodenhausen sollte wahrscheinlich im Namen der Fürsten und Stände von Anhalt
Hz. August v. Sachsen-Weißenfels (FG 402. 1643) einen diplomatischen Antrittsbesuch
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